
Zeitschrift: Allgemeine schweizerische Militärzeitung = Journal militaire suisse =
Gazetta militare svizzera

Band: 33=53 (1887)

Heft: 40

Rubrik: Bibliographie

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 01.05.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


— 324

14. 2. 1754. Die Herren Officiere, so sich noch nicht
Massnehmen lassen, sollen beim Schneider Noak gehen.

4. 4. 1780. Die Kompagnien sollen absolut darauf

halten, dass kein Wachs in den Barten, sondern solche

natürlich aufsetzen, widrigenfalls es nicht geschieht,
kommt der Kommandeur der Kompagnie in Arrest.

2. 5. 1780. Wenn künftig ein Unterofficier einen

anderen Stock noch als den seinigen angehängt hat,
bekommt er auf der Stelle 30 Fuchteln.

17. 5. 1780. Wenn der Herr Gouvernör künftig die

Herrn Obristen wegen der Mundirung eines Officiers was

sagt, dass der Rock zu lang oder die Weste zu kurz,
oder die Binde nicht nach der Probe, auch der Hut nicht
recht gestutzt, so setzt derselbe denjenigen Officier in
Arrest.

22. 12. 1782. Die Herren Officiere, so zur Cour kommen,

sollen ordentlich und propre angezogen sein, probe-
mässige Binde und Weste haben, widrigenfalls sie vom
Scbioss aus gleich in Arrest kommen.

26. 7. 1781. Der Herr General lassen befehlen, dass

die Officiers so gut sein und sich in ihrem Anzug so

tragen, wie es beim Regiment gebräuchlich, besonders

mit den Haaren und keiner mit einer solchen Kapuziner
Frisur wie der Lieutenant v. Zastrow erscheint. Die
Herrn Stabsofficiere werden besonders ersucht, solches

nicht zu verstatten.
Ueber das Exerciren geben folgende Befehle

Auskunft:

3. 5. 1751. Die Herrn Officiers sollen sich eine
bessere Idee vom Deployiren machen nnd mit ihren Pelotons

alle Zeit die Front dahin machen, wo sie die Tete

vom Regiment hat.

25. 4. 1780. Einige Herrn Officiers nnd die meisten

Unterofficiers vom Regimente müssen sich durchaus

abgewöhnen, wenn sie Züge führen, dass sie nicht so viel
mit den Händen wehen, die Herrn Officiers, so beute
gewehet haben, möchten sich selbst corrigiren und in's

Künftige sich bessern,

23. 11. 1780. Wenn sich die Herrn Officiers nicht
besser appliciren, und regelmässiger mit dem Esponton
exerciren, so werden solche jedesmal, wenn draussen exer-
cirt wird, durch einen Stabsofficier exercirt werden.

23. 3. 1781. Wenn künftig ein Kerl im Zuge nicht
ordentlich marscbiret, so kommt der Kommandeur der

Kompagnie in Arrest, dieweilen solche sorgen müssen,
dass ihre Leute dressiret sein.

11. 4. 1781. Die Regimenter müssen sich mehr mit
den Burschen und Freiwächters abgeben und solche
schärfer exerciren, sonst gewiss das nämliche Compli-
ment von des Königs Majestät zu erwarten steht, was
bei voriger Revue erfolgte.

17. 6. 1781. Heute war Execution im Thiergarten.
Ein Grenadier vom Regiment Ramin wurde arquebu-
siret, weil er beim Exerciren nach dem Lieutenant
von Kottwitz desselben Regiments geschlagen.

Aus folgenden Befehlen geht hervor, dass die Hunde
schon damals im Heere eine grosse Rolle spielten, wenn
man auch noch nicht an ihre Verwendung als Vorpostenhunde

dachte.

21. 1. 1751. Dass die Officiers, so Hunde halten,
solche in die Quartiers behalten, oder wenn sie solche
auf die Strasse nehmen, selbige anbinden sollen, denn
der König wird die Hunde, so auf die Strasse laufen,
todtschiessen lassen.

23. 7. 1751. Parole ist Schwedt. Es ist Ihro Hoheit
dem Markgrafen Carl ein dänisches Windspiel
weggekommen, gelb von Couleur, klein und sehr fein von
Gewächs.

17. 4. 1753. Dem Markgrafen Friedrich ist ein grau

Möbschen mit einem silbernen Halsbande verloren

gegangen, wer ihn bringt, wird recompensiret werden.
Ans Folgendem erhellt, dass die Führung der Herrn

Officiere nicht immer tadellos war:
2. 1. 1781. Heute ist Redoute. Die Herrn Officiers

sollen sich ordentlich darin verhalten.
31. 10. 1781. Die Herrn Officiers sollen sich in der

Komödie mit dem Auspfeifen nicht abgeben, widrigenfalls

sie den härtesten Arrest zu erwarten haben.
31. 1. 1783. Wenn etwa einer von den Herrn

Officiers bei den Wirth Olmütz gehen sollte, möchte er sich
dort ruhig verhalten.

Folgender Befehl zeugt von der Alles umfassenden

Fürsorge des grossen Königs:
9. 10. 1754. Es haben Ihro Kgl. Majestät ein Re-

cept vor Hämorrhoidalische Zufälle in die Regimenter
geschickt, welches die Regiments-Feldscheere practiciren
sollen.

Zum Schlüsse mögen noch zwei bezeichnende Neujahrswünsche

des Königs hier Platz finden:
31. 12. 1781. Ihro Majestät der König lassen alle

Herrn Officiers zum neuen Jahre gratulieren, und die

nicht so sind, wie sie sein sollen, möchten sich bessern.
2. 1. 1783. Ihro Majestät der König lassen alle

guten Herrn Officiers vielmals zum neuen Jahr gratu-
liren und wünschen, dass sich die übrigen so betragen,
dass Sie künftig ihnen auch gratuliren können.
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